So macht Grillieren allen Freude!

Ein warmer Sommerabend: An Waldrändern und aus Gärten steigen dünne Rauchsäulen auf. Grillieren ist angesagt! Doch nicht nur wohlriechende Düfte verbreiten sich. Wo anstatt Holz und Holzkohle Abfälle verbrannt werden, entstehen Schadstoffe.

Im Freien grillieren macht Spass. Heisse Glut und köstliche Düfte erheitern die Stimmung. Wo aber Qualm und dicker Rauch aufsteigt, kann sich nicht nur das nachbarschaftliche Verhältnis trüben, auch die Gesundheit leidet!

Die gute Wahl

Grillieren im Freien ist erlaubt. Aber es braucht die gute Wahl, sowohl für die Wurst, wie auch für den Standort. In der Nähe von Häusern und Wohnungen sind Grillfeuer besonders heikel. Das Garten-Cheminée oder der Grill sollen so platziert werden, dass sich Nachbarn nicht belästigt fühlen und durch richtiges Feuern (vgl. Kasten) soll möglichst wenig Rauch entstehen. 

Holz würzt – Abfall vergiftet

Eine würzige Wurst braucht ein Holzfeuer. Geeignet sind Holzkohle oder trockenes, unbehandeltes Holz. Alle anderen Brennmaterialien haben in der Feuerstelle nichts zu suchen – auch nicht nach dem Grillieren. 

Das Verbrennen jeglicher Abfälle im offenen Feuer ist verboten. Beschichtetes, lackiertes oder verleimtes Holz setzt beim Verbrennen krebserregende Giftstoffe frei, ebenso Kartongeschirr, farbige Papierservietten und Plastikverpackungen. Diese Gifte werden direkt eingeatmet und lagern sich in der Umgebung ab – auch auf der Wurst. 

Die wahren Könner

Wahre Könner grillieren so, dass sich niemand belästigt fühlt und kein Gesundheitsrisiko entsteht. Am Schluss werden alle Abfälle eingesammelt und fachgerecht entsorgt. So macht Grillieren allen Spass!

Wenn der Grill des Nachbarn zum Himmel stinkt…

… und das gutnachbarschaftliche Gespräch nichts fruchtet, wenden Sie sich an die Umweltschutzstelle der Gemeinde, Telefonnummer. In Härtefällen informieren Sie direkt die Polizei.
Einfach und schnell ein schönes Feuer

Zum Anzünden von Holzkohle eignet sich am besten ein Anzündkamin und Zeitungspapier. Anzündkamine findet man in Do-it-yourself-Geschäften oder Warenhäusern für weniger als 50 Franken. Die Handhabung ist einfach: Zwei Blätter Zeitungspapier zusammenknüllen und im unteren Teil des Kamins locker einlegen. Kohlen in den oberen Teil des Anzündkamins geben. Den Kamin auf eine feuerfeste Unterlage stellen, das Zeitungspapier mit einem Zündholz entfachen und warten. Nach etwa 20 Minuten glüht die Kohle im Anzündkamin. Jetzt kann sie auf dem Grill verteilt und wenn nötig mit weiteren Holzkohlen bedeckt werden. Das funktioniert immer: ohne giftigen Dämpfe, ohne Explosionsrisiko. Der Anzündkamin ist stets gebrauchsbereit und langlebig.

Brennholz zündet man am einfachsten mit Hilfe von feinen Holzspänen und wenig Zeitungspapier an. Ein Blasebalg oder eine Velopumpe leisten dabei gute Dienste. Feste Anzündhilfen wie in Wachs getränktes Reisig oder Holzwolle eignen sich ebenfalls um Brennholz rasch zu entflammen.

Synthetische Anzündpasten und Anzündwürfel nur sehr sparsam oder am besten gar nicht verwenden: Sie sind Luftverschmutzer und stinken.

Was tun bei Abfallfeuern?

1. Gespräch suchen: Personen, die Abfall verbrennen darauf ansprechen.

2. Die kommunale Umweltschutzstelle einschalten, wenn das nachbarschaftliche Gespräch nichts fruchtet. 

3. Die Polizei informieren, wenn grosse Abfallmengen verbrannt werden oder alles Zureden nichts nützt.

Damit das offene Feuer nicht zum Gesundheitsrisiko wird!

Wer nach der fröhlichen Gartenparty das Wegwerfgeschirr im offenen Feuer entsorgt, gefährdet die eigene Gesundheit. Es entstehen krebserregende Schadstoffe, die direkt eingeatmet werden und sich in der unmittelbaren Umgebung ablagern – auch im Garten. So wird der eigene Salat und derjenige des Nachbarn mit Giftstoffen angereichert.

Werden Abfälle verbrannt, entstehen Schadstoffe. Nebst Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid, Schwermetallen, Russ und weiteren gesundheitsschädigenden Kohlenwasserstoffen entweichen dabei auch hochgiftige Dioxin-Verbindungen. Das wilde Verbrennen von Abfällen im Garten oder im Cheminée ist in der Schweiz die wichtigste Quelle der Dioxinverschmutzung. Das Dioxin lagert sich zusammen mit Russteilchen in der näheren Umgebung des Feuers ab – auch im eigenen Gemüsegarten.

Dioxine gefährden die Gesundheit

Dioxine sind für die Umwelt äusserst giftige Stoffe. Sie sind sehr langlebig und schwer abbaubar. Sie reichern sich in der obersten Bodenschicht, in Pflanzen sowie im Fettgewebe von Menschen und Tieren an. 
Eine langfristige überhöhte Dioxinbelastung kann sich deutlich auf die Gesundheit auswirken. Dioxin schädigt das Erbgut und ist krebserregend. Die Dioxin-Moleküle sind klein und können sich deshalb in viele chemische Reaktionen des Körpers einmischen. Die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Störungen, Leberschäden und Erkrankungen an weiteren inneren Organen nimmt zu. 
Nur Holz aus dem Wald verbrennen

Im Freien und im Cheminée darf nur naturbelassenes Holz verbrannt werden. Zum Anfeuern genügt wenig Zeitungspapier. Gebrauchtes Holz (Altholz) enthält vielfach Leim, Lack, Farbe oder Holzschutzmittel. Es muss in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt werden – der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe.
Ein Tetrapack, das im offenen Feuer verbrannt wird, belastet die Umwelt gleich stark, wie die Entsorgung von 10'000 Tetrapackungen in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). In der KVA werden die Abgase mit grossem technischen Aufwand gereinigt, um die Schadstoffbelastung der Luft gering zu halten.
1. August – Kein Tag der nationalen Abfallverbrennung!

Das Verbrennen von Altholz oder Abfällen im Freien ist verboten – dies gilt auch am 1. August. Damit das traditionelle 1. Augustfeuer ein Freudenfeuer bleibt, müssen einige einfache Regeln beachtet werden.

Leider werden in den 1. Augustfeuern immer wieder Altholz und Abfälle verbrannt. Dies geht auf Kosten von Gesundheit und Umwelt und ist gesetzeswidrig. Bauholz, Möbel und Abbruchholz setzen beim Verbrennen Schadstoffe wie Dioxine und Schwermetalle frei – und das mitten in einer feiernden Menschenmenge! Die Giftstoffe werden direkt eingeatmet und lagern sich in der unmittelbaren Umgebung ab. 

Die alten Eidgenossen haben ihre Höhenfeuer mit Holz aus dem Wald entfacht. So sollte es auch heute noch sein: Echte Freudenfeuer brennen nur mit naturbelassenem und trockenem Holz. Häufig zu beobachten sind dagegen Holzstösse mit Altholz aus Gebäudeabbrüchen, Bauholz oder Holz-Paletten. Solche Hölzer enthalten Leim, Lack, Farbe oder Holzschutzmittel und dürfen nicht im Freien verbrannt werden. Altholz muss in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt werden. Um die Schadstoffbelastung in der Luft gering zu halten, werden die Abgase in der KVA mit grossem technischen Aufwand gereinigt. Nichts zu suchen im 1. August-feuer haben auch Autopneus, Karton oder andere Abfälle. 

Werden diese einfachen Regeln beachtet, können alle dazu beitragen, dass der 1. August zu einem Festtag und nicht zu einem nationalen Tag der Abfallverbrennung mit ungewollten Folgen für Gesundheit und Umwelt wird. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an: Adresse, Telefonnummer der verantwortlichen Gemeindestelle. 


Was darf verbrannt werden?

· trockenes, naturbelassenes Holz

· Holzabschnitte aus Sägereien 

· getrocknetes Schwemmholz aus Gewässern

Zum Anfeuern kann Papier, Reisig oder Sägemehl verwendet werden.

Was gehört nicht in ein 1. Augustfeuer?

· Nasses Holz

· Altholz aus Gebäudeabbrüchen, wie Balken, Täfer oder Fenster

· Möbel, wie Tische, Schränke, Betten oder Matratzen

· Holzabfälle aus holzverarbeitenden Betrieben, beispielsweise Spanplatten

· Holz von Baustellen, wie Schalungstafeln, Gerüstbretter oder Paletten

· Mit Holzschutzmitteln behandeltes oder druckimprägniertes Holz, beispielsweise Eisenbahnschwellen, Telefonmasten, Gartenmöbel oder Zäune

· PVC-beschichtetes Holz

· Alle anderen Abfälle

Zum Anfeuern dürfen keinesfalls Sonderabfälle wie Altöl, Autoreifen oder Lösungsmittel verwendet werden.

